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Abend Ausgabe 1 Beiblatt zu Nr 376 der Saagle Zeitung
Halle und Umgebung

Halle 13 Auguſt

ur Beſchlagnahme von Kupfer Meſſin8 ſch nd Relnnichel fer ins
ſind folgende Ausführungsbeſtimmungen erlaſſen

Die in S 3 der Verordnung vom 31 Juli 1915 bezeichneten
Perſonen und Betriebe werden aufgefordert alle nach 88 2 und 4
der Verordnung der Beſchlagnahme unterliegenden Gegenſtände
bis ſpäteſtens 25 September 1915 an die jetzt werktags
von 12 Uhr vormittags und 5 Uhr nachmittags geöffneten
Sammelſtellen

Thüringerſtraße Nr 18
Turnhalle am Roßplatz

Burgſtraße Nr 34 Leuterts Fabrik
freiwillig abzugeben oder anzumelden

Bei Haushaltungen deren Vorſtände abweſend ſind hat der
beauftragte Vertreter oder Verwahrer des Schlüſſels die Meldung
zu erſtatten Ueber Ausnahmen in dringlichen Fällen entſcheidet
die unterzeichnete Behörde

Formulare zu den Anmeldungen ſind in den Geſchäftszimmern
ver Polizeireviere und in den oben bezeichneten Sammelſtellen
abzuverlangen Anträge Anfragen uſw ſowie auch Anmeldungen
ſind an den Magiſtrat Kriegsmetallabteilung Rathausſtr 19
Zimmer 53 zu richten

Die freiwillige Ablieferung der beſchlagnahmten ſowie auch
veſchlagnahmefreien Gegenſtände iſt erwünſcht

Wegen der Preiſe wird auf S 9 der Verordnung verwieſen
Unter Meſſing im Sinne der Verordnung ſind laut An

weiſung der Kriegsrohſtoffabteilung des rei auch
andere Kupferlegierungen zu verſtehen wie z B Rotguß Tombak
und Bronze unter Reinnickel auch Legierungen mit einem Nickel
gehalt von 30 Prozent und höher

Nicht unter die Verordnung fallen
Gegenſtände die bereits nach der Bekanntmachung des Gene
ralkommandos vom 30 April d Js U 4 15 VRA betr
Beſtandsanmeldung und Beſchlagnahme für Metalle der
Meldepflicht unterlagen

b Tee Kaffee und Milchkannen Kaffee und Teemaſchinen
Zuckerdoſen Teeglashalter Menagen Meſſerbänke Zahn
ſtochergeſtelle Tafelaufſätze jeder Art Tafelgeſchirxe von
denen jedoch Servierbretter gemäß der Verordnung betroffen
werden Rauchſervice Säulenwagen Spieſeſchränke Schank
tiſcharmaturen Badeöfen

e Galvanißerte und glattierte Gegenſtände ſoweit ſie nicht aus
Kupfer Meſſing und Nickel beſtehen Beiſpielsweiſe werden
alſo Gegenſtände aus Eiſen nickelglattiert nicht betroffen
Bei Holzgefäßen welche mit der Beſchlagnahme unterliegen
den Metallen ausgekleidet ſind iſt jedoch dieſe Auskleidung
beſchlagnahmt

Jnm Intereſſe einer planmäßigen Durchführung der Verordnung
wird gebeten mit der Ablieferung und Anmeldung nicht bis zum
äußerſten Termine zu warten insbeſondere alle entbehrlichen
Gegenſtände möglichſt bald abzugeben Mit Rückſicht auf die in
vielen Fällen notwendig werdende Erſatzbeſchaffung liegt es auch
im Jntereſſe der von der Beſchlagnahme Betroffenen ſelbſt die
erforderlichen Vorkehrungen nicht unnötig hinauszuſchieben Es
wird ſich empfehlen in der jetzigen Zeit nur wirklich unentbehr
liche Stücke zu erſetzen

Den etwa notwendigen Ausbau d h Loslöſung der beſchlag
nahmten Metalle aus Mauerwerken von anderen Verbindungen
hat der Abliefernde zu bewirken Wird Entſchädigung für Aus
bauarbeiten verlangt 8 9 Abſ 4 der Verordnung ſo iſt glaubhaft
nachzuweiſen daß der Ausbau zum Zwecke der Ablieferung erfolgtiſt Samtliche Gegenſtände ſind in ſauberem Zuſtande abzuliefern
Die Gewichtsfeſtſtellung erfolgt in Gegenwart des Ablieferers

Ueber die abgelieferten Gegenſtände wird eine Anerkennungs
beſcheinigung ausgeſtellt Die Bezahlung erfolgt nach 3 Tagen
vom Tage der Ablieferung gerechnet durch die Stadthauptkaſſe
gegen Rückgabe der mit Quittung verſehenen Anerkennungs
beſcheinigung

Die beſchlagnahmten Gegenſtände ſind bis zu ihrer frei
willigen Ablieferung bezw Zwangseinziehung zu verwahren und
vſleglich zu behandeln

Die zur Vornahme von Veränderungen an den beſchlagnahmten
Gegenſtänden und zu Verfügungen Verkauf Tauſch Schenken uſw
über ſie gemäß S 4 Abſ 3 der Verordnung erforderliche Erlaubnis
iſt vorher und frühzeitig ſchriftlich bei dem Magiſtrat Kriegs
metallabteilung nachzuſuchen

Wer freiwillig abliefert braucht keine Meldung zu erſtatten
Wer nicht freiwillig abliefert iſt zur Meldung verpflichtet

Die Sammelſtellen nehmen auch unentgeltlich zur Verfügungeſtellte Gegenſtände von Kupfer Mefſing und Nickel z

Kuittung gern entgegen

Der ſtädtiſche Haushaltsausſchuß
bewilligte geſtern die erforderlichen Mittel nach für die
Warmwaſſerleitung des Hallenſchwimmbades

Zur Einrichtung von Schulgärten am Beeſener
Weg wurden 4650 Mk ausgeworfen Es ſtehen dafür Er
e zur Verfügung Bei dem Projekt handelt es ſich

im weſentlichen um die Verlegung der Schulgärten vom
Weg nach der Huttenſtraße und dem Beeſener
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Die neue Haaßengier Stiftung im Betrage von 10 000Mark zur Unterſtützung von Kriegerwitwen a nahm man

mit Dank entgegen Für die Bethcke Lehmann Stiftung
wnn a 2ZDZD
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13insfuß von 4 Pro z übernehmen

wurden aus Erſparniſſen 4618 Mk für das RiebeckStift in
der gleichen Weiſe 3798 Mk nachbewilligt

Die Petition um Mieterlaß für Gondelanlegeſtellen ſoll
berückſichtigt werden Es handelt ſich um einen Betrag von
46,50 Mk den die Gondelbeſitzer für das Anlegen ihrer
Boote an der Peißnitz bisher entrichtet haben Die Herren
machen geltend daß im vorigen ſowie in dieſem Jahre
Gondelfahrten nicht haben ſtattfinden können ſo daß ihnen
aus Billigkeitsgründen die Miete erlaſſen werden müßte
Der Etatsausſchuß ſtimmte zu

Ebenſo fand das Penſionierungsgeſuch eines hieſigen
Polizeiſekretärs der mit der geſetzlichen Penſion in den
Ruheſtand treten will Genehmigung

Tagesordnung
für die Sitzung der StadtverordnetenVerſammlung

am Montag den 16 Auguſt 1915 nachmittags 4 Uhr

Oeffentliche Sitzung
Nachbewilligung für die Warmwaſſerfernleitung des Hallen
ſchwimmbades
Verkauf von Bauſtellen
Mietung von Dienſträumen für den Arbeitsnachweis
Einrichtung von Schulgärten am Beeſener Wege
Annahme einer Stiftung
Landerwerb zur Kanzleigaſſe
Bauliche Aenderungen in der Stiftung Adelheidsruh

8 Verwendung der Zinſen eines Fonds
9 Nachbewilligung für das Elektrizitätswerk

10 Petition um Lohnerhöhung
11 i für das HoſpitalNachbewilligung für die Bethcke Lehmann Stiftung
13 Nachbewilligung für die Riebeck Stiftung
14 Mieterlaß für Gondelanlegeſtellen
15 Petition um Rückzahlung von Kanalbaukoſten

Nichtöffentliche Sitzung
16 Ankauf eines Grundſtückes
17 Penſionierung eines Beamten
18 Feſtſetzung eines Witwengeldes
19 20 Armenpflegerwahl
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Der Stadtverordneten Vorſteher

J Föhring
380 061 Mark für das Rote Kreuz

Bis Ende Juli ſind bei den nachſtehend aufgeführten
Sammelſtellen folgende weitere Spenden eingegangen und
abgeliefert

1 Städtiſche Sparkaſſe Halle 16 Rate 51,67 Mk
2 Sparkaſſe des Saalkreiſes Halle 17 Rate 100 Mk
3 Bank für Handel und Jnduſtrie Filiale Halle 15 Rate
711 Mk 4 Frenkel Poetſch Halle 16 Rate 5 Mk
5 Halleſcher Bankverein von Kuliſch Kaempf Co Halle
18 Rate 138,70 Mk 6 Landſchaftliche Bank der Provinz

Sachſen 12 Rate 45 Mk 7 H F Lehmann Halle
18 Rate 26 589,48 Mk 8 Spar und Vorſchußbank Halle
9 Rate 40 Mk 9 Reinhold Steckner Halle 18 Rate

1954 Mk ferner ſammelte und lieferte ab Halleſche
Zeitung Halle 16 Rate 15 Mk zuſammen 29 6949,85 Mk

Bei der letzten Veröffentlichung bis Ende Juni 1915
wurden als Sammelergebnis nachgewieſen 350 411,69 Mk
dazu umſtehende 29 649,85 Mk ergibt 380 061,54 Mk

Förderung des Sei ung ananes durch die
tadt

Vor etwa Jahresfriſt haben ſich die ſtädtiſchen Behörden
ausführlich über die Frage ausgeſprochen wie man in Halle
den Bau kleiner geſunder preiswerter Wohnungen fördern
könnte Es ſind gewiſſe Richtlinien feſtgeſtellt nach denen
künftig verfahren werden ſoll Dieſe Grundſätze werden in
Kürze praktiſche Bedeutung erhalten durch ein Geſuch des

Bauvereins zur Errichtung kleiner Woh
nungen das er unlängſt an die ſtädtiſchen Behörden ge
richtet hat

Der Bauverein will in der Barbaraſtraße kleine
Wohnungen errichten und rechnet dabei auf das Ent
gegenkommen der Stadt Der Magiſtrat hat ſich im Ver
folg jener ſeinerzeit aufgeſtellten Grundſätze dem Projekt
ſympathiſch gegenübergeſtellt und eine Vorlage ausgearbei
tet die geſtern den ſtädtiſchen Haushaltsausſchuß beſchäftigte
Danach will man dem Bauverein ein Stück Land von 2300
Quadratmeter zum Einheitspreiſe von 8 Mk zur Verfügung
ſtellen und zwar frei von Straßenausbaukoſten
Der Preis von 8 Mk ſtellt ungefähr die Selbſtkoſten ein
ſchließlich Verzinſung dar Darüber hinaus ſoll dem Ver
ein noch inſofern geholfen werden als die Stadt eine
zweite Hypothekübernehmen will Das Grund
ſtück wird beliehen mit 60 000 Mk zur erſten Hypothek von
der Landesverſicherungsanſtalt Sachſen Anhalt die zweite
Hypothek will die Stadt mit 41000 Mk zu dem billigen
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Freitag 13 Auguſt 1915

Der ftödtiſche Haushaltsausſchuß begrüßte dieſes a
ſozigler Hinſicht wertvolle Unternehmen in ſeiner geſtrigen
Sitzung und genehmigte die vom Magiſtrat gemachten Vor
ſchläge

Der Arbeitsmarkt in der Provinz Sachſen
Für männliche Arbeitskräfte bot der Arbeitsmarkt
im Juli nach Mitteilung des Arbeitsnachweisverbandes
SachſenAnhalt im ganzen dasſelbe Bild wie im Vormonat
Jn verſchiedenen Gewerbegruppen einzelne Betriebseinſtel
lungen und Entlaſſungen von Arbeitern die aber ohne
Schwierigkeit ſofort anderwärts Stellung fanden und ſtarker
Bedarf an Arbeitern aller Art beſonders gelernten Dies
in Verbindung mit den fortſchreitenden Heereseinziehungen
führte zu immer weiter greifender Verwendung von weiv
lichen Arbeitskräften in Männerberufen namentlich auch
in der Maſchinen und Metallinduſtrie und Einſtellung von
Kriegsgefangenen Auch in der Landwirtſchaft konnte der
Bedarf an ein heimiſchen männlichen Arbeitskräften
meiſt nicht gedeckt werden doch ließ er in einzelnen Gegen
den namentlich Altmark insbeſondere infolge Einſtellung
von Kriegsgefangenen gegenüber den Vormonaten ſehr ſtark
nach ſo daß bei einzelnen Arbeitsnachweiſen ſogar ein ge
ringes zeitweiliges Ueberangebot von Arbeitskräften zu
verzeichnen war

Für weibliche Arbeitskräfte brachte der Berichts
monat in der Jnduſtrie eine erweiterte Beſchäftigung für
Hausperſonal unter dem Einfluß der Ferien überall eine
merkliche Verſchlechterung des Beſchäftigungsgrades Jm
ganzen iſt für weibliches Perſonal überhaupt die Lage des
Arbeitsmarktes immer noch nicht befriedigt

Veräußerung und Verarbeitung von Baumwolle Schafwolle uſw
Es iſt eine neue Bekanntmachung erſchienen die ſich mit der

Veräußerung und Verarbeitung von Baumwolle Baumwollab
fällen und Baumwollgeſpinſten befaßt ſoweit es ſich nicht um
Vorräte handelt die nach dem 15 Juni 1915 aus dem Ausland
eingeführt ſindNach dieſer Bekanntmachung ſind alle Nichtverarbeiter Händ
ler uſw von Baumwolle und Baumwollabgängen genötigt inner
halb zwei Wochen ihre Beſtände an Baumwollſpinnereien oder
ſonſtige Selbſtverarbeiter zu veräußern Geſchieht dies nicht ſo
ſind nach zwei Wochen Baumwolle und Baumwollabgänge bei
ihnen beſchlagnahmt Vom 14 Auguſt an iſt ferner das Verar
beiten von Baumwolle und Baumwollabgängen verboten wenn
es ſich nicht um Aufträge der Heeres oder Marineverwaltung
handelt deren Vorliegen nachgewieſen werden muß Allerdings
können die Baumwollſpinnereien noch in der Zeit vom 14 Auguſt
bis 4 September zu beliebiger Verwendung ihre Geſpinſte her
ſtellen Aber während dieſer Zeit darf ihre Erzeugung insgeſamt
alſo einſchließlich der Heeres oder Marineaufträge nur der

Erzeugung ihres gewöhnlichen Betriebsumfanges betragen Die
während dieſer Zeit hergeſtellten Geſpinſte ſind ebenfalls beſchlag
nahmt ſoweit ſie nicht zur Erfüllung von Auſträgen der Heeres
oder Marineverwaltung dienen Ueber dieſe beſchlagnahmten Ge
ſpinſte iſt ein genaues Verzeichnis zu führen und eine Anzeige
zu erſtatten Um einen Austauſch der verſchiedenen Sorten von
Baumwolle unter den Selbſtverarbeitern herbeizuführen iſt bei
dem Königlich Preußiſchen Kriegsminiſterium eine Ausgleichs
ſtelle für Baumwolle geſchaffen worden

Die Bekanntmachung enthält noch eine ganze Reihe näherer
Beſtimmungen ſo über eine erforderliche Meldung über den Be
triebsumfang der Spinnereien über Baumwolle die in anderen
Betrieben als Spinnereien vor Veröffentlichung der Bekannt
machung bereits in Arbeit genommen war und über in ſolchen Be
trieben zu beliebiger Verwendung freigegebene Mengen

Ein weitere neue Bekanntmachung befaßt ſich mit der Ver
äußerung und Verwendung von ungefärbter und gefärbter reiner
Schafwolle und der reinſchafwollenen Spinnſtoffe wie Kamm
zug Kämmlingen und Wollabgängen ſoweit es ſich nicht um Vor
räte handelt die erſt nach Erlaß der Bekanntmachung vom Aus
lande eingeführt werden Vom 14 Auguſt 1915 ab iſt danach
jede Veräußerung reiner Schafwolle und reinſchafwollener Spinn
ſtoffe zu anderen als zu Heereszwecken verboten Als Veräuße
rung zu Heereszwecken wird nur eine Veräußerung an die Kriegs
wollbedarfs Aktiengeſellſchaft oder die Kammwoll Aktiengeſellſchaft
in Berlin oder an Perſonen angeſehen welche die Ware zur Er
füllung von unmittelbaren oder mittelbaren Heeresaufträgen ver
wenden Der Nachweis daß die Veräußerung tatſächlich zu
Heereszwecken erfolgt muß in einer näher angegebenen Weiſe er
bracht werden Auch die Verwendung Waſchen Kämmen Miſchen
Färben Verſpinnen ſowie jegliche andere Art der Verarbeitung
der Schafwolle iſt mit dem 14 Auguſt nur noch zur Herſtellung
ſolcher Erzeugniſſe geſtattet deren Anfertigung vom Königlich
Preußiſchen Kriegsminiſterium unmittelbar oder mittelbar aus
drücklich genehmigt iſt

Es iſt zu beachten daß die Anordnungen der neuen Bekannt
machung ſich nicht auf die Wollen der deutſchen Schafſchur 1914/15
beziehen für welche die bei der Beſchlagnahme der Schafſchur
erlaſſenen Beſtimmungen Anwendung finden Das Verkämmen
der Wollen der deutſchen Schafſchur 1914/15 bleibt überhaupt ver
boten ſoweit nicht eine beſondere Erlaubnis des Kriegs
miniſteriums erteilt iſt

Eine Reihe von Beſtimmungen der Bekanntmachung behandelt
diejenigen Mengen Schafwolle die aus den eigenen Beſtänden
beliebig verwendet werden können ſowie die Verwendung von
Baumwolle oder Baumwollabfällen als Zuſatzſpinnſtoff und die
Meldepflicht von aus dem Auslande eingeführten Vorräten Be
ſondere Beſtimmungen gelten noch für Kammgarnſpinner

Stoffe und Bekleidunqssfücke
für Damen und Kinder

werden voraussichtlich feurer
Durch rechtaeitige grosse Abschlüsse habe ich in allen Abteilungen

grosse Lagerbesfände zu vorteilhaften Preisen
dürfte daher zu empfehlen sein

Frühseitiger Einkauf

Bruno Freytag Halle a S e
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Jphigenie auf Tauris im Freilichttheater
Wohl ſelten hat die Naturbühne des Freilichttheatersdie Je der Szenerie ſo wiedergegeben wie er

Die RNaturbühne war wirklich Dianens heiliger Hain mit
den mächtigen alten Bäumen mit dem geheimnisvollen
feierlichen Blätterrauſchen mit den zwitſchernden Vögeln
und den freundlichen Strahlen der abendlichen Sonne Jn
dieſer Umgebung dieſem ſtimmungsvollen Bilde mußte
Goethes Feierdichtung vom Edelmenſchentum der dhengeſang von der erlöſenden Macht des reinen Menſchen
doppelt eindrucksvoll doppelt mächtig auf die Zuſchauer
wirken

Dir Darſteller taten das ſei vorweggenommen ihr
Beſtes um Goethes ſchöner Dichtung eine würdige Geſtaltung
zu geben Frl Käthe Weber war eine Jphigenie dieJrieſterliche Feierlichkeit mit ſchweſterlicher Liebe gut zu
pagaren wußte Sie wußte auch die edlen Verſe der Dichtung
mit edlem vorzutragen und ſang das wundervolle Lied der Parzen mit tiefer Ergriffenheit Sonſt aber
dürfte das innerſte Empfinden bisweilen ſtärker zutage
treten Herr Eugen Herbert war ein Oreſt vom Wahn
ſinn gepeitſcht von den Erynien gejagt und endlich im
heiligen Hain in den Armen der Schweſter vom grauſamen
Uebel geheilt Er wuchs in dem Augenblick wo er dem
Wahnſinn nahe iſt zu tragiſcher Größe empor Herr Guſtav
Fricke war als Pylades ein warmherziger Freund der
jedoch nach etwas realiſtiſcher Manier Goethes edle Verſe
zitierte und ſo manche ſprachliche Schönheit zerſtörte Herr
Albert Friedrich war ein edler Taurierkönig mit könig
lichem Seelenadel Herr Artur Becker als Arkas ein
biederer treuer Diener ſeines Königs

Die Geſamtdarſtellung war alſo eine vorzügliche die
Goethes Dichtung würdigen Ausdruck verlieh und dem
Publikum einen hohen künſtleriſchen Genuß bereitete

j

Schutverband zur Sicherung der Bauforderungen für Halle
und Umsgegend

Seit geraumer Zeit wird von dem Vorſtand nachdrücklich
daran gearbeitet für die dem Schutzverband angehörenden Mit
glieder aus Handwerks und Lieferantenkreiſen Gelegenheit zur
Nutzbarmachung ihrer Kräfte in der gegenwärtig ungünſtigen
Zeit zu ſuchen und zu ſchaffen Es iſt bereits mit den maßgeben
den Kreiſen die für den Wiederaufbau der kriegsbe
ſchädigten Plätze in Oſtpreußen eingeſetzt wurden Verbin
dung angeknüpft und es iſt in wohlwollender Weiſe auch die Mit
beteiligung der Mitglieder des Schutzverbandes in Ausſicht geſtellt
worden Es wird ſich der enge Zuſammenſchluß der den einzelnen
Berufszweigen angehörenden Mitglieder notwendig machen und
es ſoll darüber in den kommenden Sitzungen des Vorſtandes das
Nähere beraten und feſtgeſetzt werden Während der Kriegszeit
finden die Vorſtandsſitzungen nach Bedarf gewöhnlich nur aller
zwei Wochen ſtatt Der Wiederaufbau Oſtpreußens wird erſt im
kommenden Jahre wirkſamer betrieben werden es iſt aber im
Hinblick auf die zu leiſtenden großen Vorarbeiten geboten ſchon
jetzt alles das in die Wege zu leiten was für die demnächſtige
Aufnahme der Arbeit geſchehen muß Es gilt vor allem die
Kräfte zu ſammeln und zu einigen und weiter mit den Mittels
perſonen in eußen in Füblung zu bleiben Für die Mitglieder
des Schutzverbandes bietet ſich hier ein großes Tätigkeitsgebiet
deſſen Bearbeitung auch reichen Ertrag erwarten läßt Vor allem
ſoll das Augenmerk darauf gerichtet werden die Selbſtunter
vietung und das ungeſunde Verdingungsweſen auszuſchalten und
dahin zu wirken daß die Arbeiten zu angemeſſenen
Prekſen vergeben werden und weiter auch daß die Arbeiten den
Angehörigen der fraglichen Berufe übertragen werden und zwar
unmittelbar Es wird ſich als unvermeidlich erweiſen eine be
ſondere Geſchäftsſtelle an einem der hauptſächlichſten Plätze unter
ſachkundiger Leitung einzurichten von wo aus die Verteilung der

et Jrter die Mitglieder des Schutzverbandes vorgenommen
werden ſoll

Ebenſo wie der hieſige Schutzverband für ſeine Mitglieder in
der angegebenen Richtung ſorgt und vorgebt geſchieht das auch
von anderen Verbänden und Vereinigungen So wurde nament
lich auch darauf hingewieſen daß ſich ein beſonderer H o lz lief e
rungsperband für Oſtpreußen bereits gebildet habe dem
eine Reihe von Holzlieferanten im Königreich Sachſen und in der
Provinz Sachſen angehören der ſchon mit größeren Holzlieferungen
aus dem Königreich Sachſen und aus der Provinz Sachſen beauf
tragt wurde Die näheren Einzelheiten werden weil nur für die
Mitglieder des Schutzverbandes beſtimmt den Mitgliedern be

rer e J Maßnahme hat ſich der Schutz
verban n weiteres Tätigke i itsgebiet um Weſten ſeiner Mit
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glieder auserſehen

Nagelung des Abzeichens der Turn Wiederholt iangeregt worden auch in turneriſchen e mehr d r
Kriegsnothilfe zu tun Von verſchiedenen Seiten gelangt an den
Ausſchuß der Deutſchen Turnerſchaft der Vorſchlag es mit der
ietzt überall üblichen Nagelung zu verſuchen und dazu das Ab
zeichen der Turnerſchaft oder die 4 Fr zu wählen Der Gedanke
iſt gut möchte er die verdiente Beachtung finden ſo fügt der
Vorſitzende der Deutſchen Turnerſchaft Geh Sanitätsrat Dr F
Goetz ſeiner Notiz in der Deutſchen Turnzeitung hinzu

Halliſcher Schütz ben Man ſchreibt uns Bei dem
geſtrigen Beſuch des onzerts an unſerem Schützengraben
fiel uns der geringe Beſuch dieſer ebenſo ſchönen als gemein
nützigen Einrichtung auf Es mögen ja zum Teil andere
Veranſtaltungen die Urſache der ſchwachen Beteiligung ge
weſen ſein aber im großen und ganzen ſollte man doch von
einer Stadt die ſich in jeder Weiſe opferfreudig gezeigt hat
einen regeren Zuſpruch erwarten Uns war es eine große
Freude mitten im Vaterlande dieſes Stück Schlachtfeld zu
ſehen und zwar unter kundiger Führung von Soldaten die
zumeiſt ſelbſt in Feindesland lange Zeit in der dieſer An
lage als Vorbild dienenden Stellung gelegen haben Gerade
in dieſer Zeit wo der Stelküngskampf vorherrſcht gibt es
doch wohl nichts was mehr im Vordergrunde des Jnter
eſſes ſteht als der Schützengraben Jſt doch faſt aus jeder
Familie ein Glied in Feindesland ſei es Vater Gatte Sohn
oder Bruder um den die Zurückgebliebenen bangen Trotz
der ausführlichſten Feldpoſtbriefe und umfangreichſten Be
ſchreibungen iſt doch nichts anſchaulicher als gerade ein Be
luch dieſer ſo gut durchdachten und exakt angelegten Stellung

e rneg wir uns noch daß die Geſamt Ein
nahmeninerſter Liniedenenzugute kommen
die draußen für uns kämpfen und bluten
auch der Hinterbliebenen der Gefallenen und der erblinde
ten Kämpfer ſoll gedacht werden ſo wäre es außerordent
lich wünſchenswert wenn der Beſuch wieder ein reger
würde Es e daß das vorläufigenicht hinreicher annt geweſen iſt ſo mag die
Notiz dazu beitragen dieſe e Sache in Erinnerung zu
bringen iſt doch auch ein mehrmaliger Beſuch der Anlage
wegen verſchiedener Neuerungen durchaus empfehlens
werk Auch der Damenwelt dürfte dieſer Hinweis beſon
ders willkommen ſein da ja wegen des Schlagſahneverb
mancher Groſchen ſeine bisherige Beſtimmung nicht finden

Mitteoldenitsche Privat Banr
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kann Darum ſei die Parole Auf zum Halliſchen Schühen
graben

Das Platzkonzert im Schützengraben an der Deſſauer
ſtraße findet am Sonnabend den 14 d von 30 Uhr bis

nachmittags ſtatt Es wird beſonders darauf hinge
wieſen daß jetzt am Schützengraben ruſſiſche Beute
geſchütze aufgeſtellt und zu beſichtigen ſind
An Steüe des proviſoriſchen iſt ein wirkliches Nah
kampfgeſchütz eingebaut

Der Halleſche Beamtenausſchuß wird am nächſten Sonn
tag in Müllers Gaſthaus Königſtr 4 eine Mitgliederver
ſammlung abhalten in der auch über die Teuerung s
verhältniſſe in Halle verhandelt werden ſoll Wir
verweiſen auf die erſchienenen Anzeigen in unſerem Blatte

Jubiläum Am Sonntag den 15 Auguſt begeht der
Hausdiener Robert Niemann den Tag ſeiner 25jährigen
Tätigkeit im Geſchäft der Firma n Weddy Papier
Zarpleng Leipziger Straße Eine ſchlichte dem Ernſt der

eit en ſprechende Feier wird den Geſchäftsinhaber und
ſeine Familie mit dem Jubilar und dem geſamten Perſonal
im Stock des Geſchäftshauſes am Sonntag vormittag ver
einen

Auszeichnung Der Zahnarzt Käſemodel hier Leipziger
Straße 85 zurzeit Leutnant im Reſerve Jnfanterie Regiment 106
hat neben dem im September 1914 ihm verliehenen Eiſernen

er nun auch den Albrechtsorden 2 Klaſſe mit Schwertern be
ommen

Ein Waldgottesdienſt ſoll am Sonntag den 15 Auguſt nach
mittags 48 Uhr nahe am Waldhauſe in der Dölauer Heide abge
halten werden abends 838 Uhr findet im Gemeinſchaftshauſe
ſhet etenſtrot 5 eine öffentliche Evangeliſationsverſammlung

att

Der Chriſtliche Verein junger Männer Geiſtſtr 29 hat Sonn
tag nachmittag Preisſchießen auf dem Spielplatz Abends 289 Uhr
Vortrag von Herrn Kaufmann H Rohwedvber über Eine be
dingungsloſe Uebergabe Jeder junge Mann hat freien Zutritt

Zu unſerem Gerichtsbericht aus Oppin in welchem geſagt
wird als beſonders rückſichtslos gilt der Arbeiter Theuerkauf
geht uns folgende Mitteilung zu Der Herr Amtsanwalt hatte
ausgeführt ich fahre rückſichtslos Hiergegen erhob ſofort mein
Rechtsbeiſtand Herr Rechtsanwalt Dr Pfeiffer Einſpruch und
wies dieſe Beſchuldigung als unerwieſen zurück Hochachtungsvoll
Franz Theuerkauf Oppin

Selbſtmord Geſtern nachmittag wurde ein in der Dieskauer
Straße bei ſeinen Eltern wohnhafter Arbeiter in ſeiner Wohnung

argeot aufgefunden Die Urſache des Selbſtmordes iſt nicht be

annt eTheaker Konzert und Vorkräge

Stadttheater Halle Die geſamte künſtleriſche
Oberleitung in der kommenden Spielzeit übernimmt
Direktor Leopold Sachſe Als Spielleiter ſtehen ihm fol
ende Künſtler S Seite Ludwig Maſſon der Oberſpielleiter es ieles der in gleicher Stellung am

Stadttheater in Münſter vorher in Bremen und Breslau
tätig war Neben ihm werden ſich die Herren Adalbert
Kriwat über deſſen Anſtellung bereits berichtet worden

e ä

iſt und Hans Lützenkirchen vom Stadttheater in
Stettin der Spielleitung des Schauſpieles widmen Als
Spielleiter der Operette und der Poſſe iſt Herr Paul
Förſter der erſte Komiker der neuen freien Volksbühne
in Berlin gewonnen worden Die Herren Auguſt Rösler
vom Berner Stadttheater und Karl Kruthoffer von
Halle werden die Spielleitung einer Anzahl von Opern
übernehmen Jn der kommenden Spielzeit ſoll von der
Ausgabe von Dutzend und Vorzugskarten ſtand ge
nommen werden Jnfolgedeſſen iſt die baldige Be
ſte l lung der nach der neuen Einteilung ebenſo vorteil

e wie preiswerten Stammkarten dringend anzuraten
is zum Sonnabend den 14 Auguſt werden den früheren

Stammkarten Jnhabern die bisherigen Plätze vorbehalten
Am Montag den 16 Auguſt beginnt dann der allgemeine
Verkauf der Stammkarten

Apollotheater Das erfolgreiche Volksſtück von Char
lotte Birch Pfeiffer Dorf und Stadt gelangt heute zum
legtenmal zur Aufführung Es verſäume daher niemand
dieſe Gelegenheit ſich dasſelbe anzuſehen Morgen Sonn
abend findet die Erſtaufführung von Großſtadtluft Luſt
ſpiel in 4 Akten von Schönthan und Kadelburg ſtatt Dieſes
äußerſt luſtige Stück wurde an wohl allen Bühnen Deutſch
lands mit großem Erfolg aufgeführt Die Leitung liegt in
den bewährten Händen des Direktors Flechſig

Jm Freilichttheater an der Saale wird heute Freitag
abend 824 Uhr zum letztenmal Jphigenie von Goethe ge
geben Morgen Sonnabend nachmittag 425 Uhr Lügen
mäulchen und Wahrheitsmündchen Die kleine Schar e

köſtlich über die Aufführung des humorvollen Märchens
t ends 835 Uhr Abſchiedsvorſtellung Sommernachts
raum

Das Wohltätigkeitsfeſt das am Montag durch das Er
ſatzbataillon des Landwehr Jnfanterie Regiments Nr 36 in
der Saalſchloßbrauerei ſtattfand hat allgemein durch ſein
reichhaltiges Programm und durch die ſchöne Wiedergabe
der Vorträge und anderen Darbietungen vollen Beifall ge
funden Der Erfolg in materieller Hinſicht war demnach
z ein gewaltiger Wie wir hören hat der Veranſtalter
dieſes reizenden Feſtes Herr ajorRauchfuß hier 2100 Mark dem Roten Kreuz in

entw

Halle als Reingewinn überwieſen Gewiß
eine ſchöne Summe Das Feſt ſoll da viele Perſonen

en der ſtarken keine Eintrittskarten mehr er
alten konnten von den Mitgliedern des Freilichttheaters
ier in der nächſten Woche wiederholt werden

Jm Volkspark Burgſtraße 27 findet am Sonnabend abend
824 Uhr großes Doppelkonzert der Feldart
Regts Nr 75 und Herrn Kammerſänger Fr Mitglied
des Stadttheaters ſtatt Am Klavier Herr Fr Volkmann Kapell
meiſter vom Stadttheater Orcheſter

Obſtweinſchenke an der Heide Morgen Sonnabend konzer
tiert nachmittags das Trompeterkorps der Erſat Abteilung des
Feldart Regts Nr 75 unter Ritwirkung der Fanfaren und
Keſſelpauken Für dieſes Konzert iſt die allgemein bekannte Kon
zertſängerin Frl Elſa Steinhauf gewonnen Da es ſich wieder
um einen Akt der Wobltätigkeit handelt ſo iſt gutes
Wetter und ein recht zufriedenſtellender Erfolg zu wünſchen

Provinzial Nachrichten

m 12 Auguſt WiedereingefangenJ f x t e n wer 232er gw ettſtedt en enen zwei ruſſiſchenKriegsgefangenen Jlga Sokolowski und Viktor Wankr mit ute

wieder ergriffen worden Jn der Nacht von 11 bis W Auguf
ſind von dem Arbeitskommando des Rittergutsbeſitzers v Zakr

n Seremiott Potokranski Nr 9771 35 38 Jahre
l Oppin Saalkreis folgende ruſſiſche Kriegsgefangene

eter groß ſchwarzer Schnurrbart blaue Bluſe ſordcha a
1,68

ſiſch in Uniform mit Ma lange Schaftſtiefel Schirmmütze Dort
Pankalion Nr 10 657 35 38 Jahre alt 1,58 Meter gr
weſte ſchwarz mit weiß durchwebt ſpricht ruſſiſch in
mit Ma lange an Schirmmütze
Nr 10 662 35 38

Schnurrbart rechte Hand geſchwollen ſpricht ruſ
a

Strick

Sergo Meſchzeriakow
ahre alt 1,70 Meter groß ſtark ſchwarzer

iſch in Uniform m Feodor Kirpizav Nr 10 663 35 38
ahre alt 1,70 Meter groß ſchmächtig hinten am Halſe Karfunkel

Pre2t ruſſiſch Hoſe mit roten Streifen Langſtiefeln Schirm
mütze

Brotterode 12 Auguſt Aus dem hieſigen Amtsi entwich ein in Unterſuchungshaft
efindlicher Landſtreicher der im nahen Elmental verhaftet und
eit längerer Zeit von der Staatsanwaltſchaft geſucht worden war

ittels Eiſenteilen die er von ſeinem Bett losgebrochen hatte
Brach er die Tür ſeiner Zelle auf und gelangte ſo in den Hof wo
er über die Gefängnismauer unbehelligt entkam
brachen drei ſolcher Geſellen aus von denen man noch bis heute
keine Spur hat

on kürzlich

Dresden 12 Auguſt Beamte als Einjährig Frei
willige Eine Verfügung des ſächſiſchen Kriegsminiſteriums
beſagt daß nach Geſamtminiſterialbeſchluß Beamte und Hilfs
beamte die im Krieg als Erſatzreſerviſten oder Landſturmpflichtige
zum Heeresdienſt einberufen aber während des Krieges auf ihren
Antrag nachträglich in die Reihe der Einjährig Freiwilligen oder
r e übernommen worden ſind nicht als Per
onenAuf ſie finden deshalb inſoweit nicht ihre Entlaſſung aus
ſtaatlichen Dienſte überhaupt zu verfügen ſein wird die Beſtim

die ihrer aktiven Dienſtpflicht genügen anzuſehen ſind
em

mungen der Verordnung vom 15 ember 1888 während der
Dauer des Krieges und bis zur Demobiliſierung des Truppen
teils dem ſie zugeteilt ſind Anwendung Bei einer nach der De
mobiliſierung des Truppenteils uſw noch fortbeſtehenden Ve
pflichtung eines ſolchen Beamten zum aktiven Dienſt im Heer
ſind die Beſtimmungen über die Beurlaubung anzuwenden

Kunſt und Wiſſenſchaft

Prof Heinrich Brunner geſtorben
T V Berlin 11 Anguſt Der weitbekannte Rechtshiſto

riker Wirkl Geh Rat Prof Heinrich Brunner iſt im 75 Lebens
jahre in Kiſſingen geſtorben

Das fünfzigjährige Doktorjubiläum feiert am 14 Auguſt Herr
Geheimer Regierungsrat Dr Paul Güßfeldt Profeſſor am
Orientaliſchen Seminar in Berlin Er wurde am 14 Oktober
1840 in Berlin geboren und iſt ſeit 1878 Mitglied der Kaiſerlichen
LeopoldiniſchCaroliniſchen Deutſchen Akademie der Naturforſcher
Fachſektion für Anthropologie Ethnologie und Geographie,

w
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Spork Nachrichken
Die Berliner Wettannahmeſtellen des Unionklubs genehmigt

Die Erlaubnis zur Wiedereröffnung ſeiner Berliner Wettan
nahmeſtellen für die Rennen zu Hoppegarten iſt dem Unionklub
jetzt von der Regierung erteilt worden Dagegen bleiben die
Wettannahmeſtellen der Rennvereine im Reiche geſchloſſen

Handel Gewerbe und Verkehr
Zum Thema Effektenſpekulation

Vom W TB werden folgende Ausführungen gegeben Mit
Genugtuung iſt an maßgebenden Stellen die Beobachtung gemacht
worden daß unſere Banken und Bankiers die Berechtigung der
letzthin ergangenen Warnung vor Ausbreitung der Effektenſpeku
lation anerkennen Es kommt nun vor allem darauf an die
Mahnung dauernd wirken zu laſſen damit die Rotwendigkeit ent
fällt ſcharfe Maßregeln zu ergreifen Alle Beteiligten werden
darin übereinſtimmen daß wenn wir die Jntereſſen des Reiches
ernſthaft wahren wollen das woran am Sonntag erinnert worden
iſt nicht von heute auf morgen vergeſſen werden darf

Ein wichtiges Mittel zur Erreichung des angeſtrebten Zieles
und gleichzeitig zur Wiederherſtellung möglichſt geordneter Ver
hältniſſe im Wertpapierhandel iſt neben einer durchgreifenden
Einſchränkung der Kreditgewährung für die Zwecke des Effekten
verkehrs der weitere Abbau des Börſenmorato
rium s Bisher iſt in dieſer Hinſicht nur wenig geſchehen Man
bat ſich darauf beſchränkt im Herbſt vergangenen Jahres die Ab
führung eines Einſchuſſes von 5 Prozent der Schuldfumme von
Lombards ohne Ueberdeckung Revorts und bei ſonſtigen ſeiner
zeit per Ultimo Juli 1914 abgeſchloſſenen Wertpapiergeſchäften
zugunſten der Geldgeber oder Verkäufer zu beſtimmen Darüber
hinaus iſt nur dahin gewirkt worden daß ſolche Engagements die
mit Nutzen für den Käufer oder Geldnehmer abzuwickeln ſind glatt
geſtellt werden Aber auch bei dieſer zum erſten Male im vorigen
Monat beſchloſſenen Maßregel iſt kein eigentlicher Zwang aus
geübt ſondern nur ein erhöhter Zinsfuß angedroht worden Ganz
unberührt geblieben ſind bisher von den Abbaubeſtimmungen die
aus der Entnahme von Ultimogeld herrührenden Verpflichtungen
die Börſenlombards mit vereinbarter Ueberdeckung Es wird nun
an den maßgebenden Stellen als erforderlich betrachtet auf ſämt
liche ſeit dem Juli 1914 noch laufenden Verpflichtungen den Ab
bau zu erſtrecken und zwar denkt man zunächſt an eine Rückzahlung
von 10 Prozent des urſprünglichen Schuldbetrages Dabei würde
der Börſenvorſtand dafür zu ſorgen haben daß in beſonders ge
eignet erſcheinenden Fällen ſeitens des Geldgebers eine gewiſſe
Rückſicht geübt werden kann

Ein Abbau ds Börſenmoratoriums erſcheint abgeſehen von
den erwähnten Gründen vor allem auch im Jntereſſe des An
ſehens der Börſe als erforderlich Dem gleichen Zwecke dient die
von der Regierung beabſichtigte ſchärfere Kontrolle des freien
Marktes denn wollte die Effektenſpekulation ſich von neuem in
übermäßiger Weiſe betätigen ſo könnte das dem Anſehen der
Börſe nur ſchaden

Die Akt Geſ Pfeiffer Schmidt rin Magdeburg Baumwoll
ſpinnerei und Weberei die in den letzten Jahren keins Dividende
mehr gezahlt hatte und das Geſchäftsjahr 1913/14 mit 110 000
Mark Verluſt abſchloß beantragt bei der Generalverſammlung

die Auflöſung der Geſellſchaft und die Wahl von Liquidatoren

Waſſerſtände
bedeutet über unker Null

Caale und Unſtrut Fall WuchArtern e r Aug 127 AugNebra Oberpegel 2,02 04 2er r 1,34 n 1,36 2Welßenfels berpegel p 2,38 2,40 2
Unterpegel 0,12 0,06 dTrotha g 7 7 l 12 Aug 1 38 13 Aug 1,32 5

Alsleben Oberpegel 1vAug 2,28 12 Aug 26 ue Unterpegel e 74 74Serbueg 85 nCalbe Oberpegel W 1,34 1 J 1Unterpegel 0,23 e 16 7
Wer aparen will e al

bare LinonDauerwäſche Marke
Berkaufsſielle C Klappenbach Gr Ulrichſtraße 41
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ekanntmachnng
betreffend Veräußerung Verarbeitung und Beſchlagnahme von Barnnn

wolle Baumwollahgängen und Baumwollgeſpinſten

Nachſtehende Verordnung wird hiermit zur
allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Be
merken daß jede Uebertretung worunter auch
verſpätete oder unvollſtändige Meldung fällt
ſowie jedes Anreizen zur Uebertretung der er
laſſenen Bekanntmachung ſoweit nicht nach den
allgemeinen Strafgeſetzen höhere Strafen verwirkt
ſind nach S 9 Buchſtabe des Geſetzes über
den Belagerungszuſtand vom 4 Juni 1851 oder
Artikel 4 Ziffer des Bayeriſchen Geſetzes über
den Kriegszuſtandvoms November 1912 oder nach
8 der Bekanntmachung über Vorratser
hebungen vom 2 Februar 1915 oder nach S 6
der Bundesratsverordnung vom 24 Juni 1915
über die Sicherſtellung von Kriegsbedarf beſtraft
wird Auch kann der Militärbefehlshaber die
Schließung des Betriebes anordnen

81

Jnkrafttreten der Anordnungen
Die Anordnungen dieſer Bekanntmachung

treten mit Beginn des 14 Auguſt 1915 in Kraft

8 2

Von der Bekanntmachung betroffene
Gegenfſtände

Von dieſer Bekanntmachung betroffen ſind
Baumwolle Baumwollabgänge und Baum
wollgeſpinſte

Unter Baumwollabgängen im Sinne dieſer
Bekanntmachung werden nur die im Spinn
verfahren anfallenden ſogenannten Spinnwickel
die Abgänge von den Cardenbändern und Vor
garnfäden verſtanden

Kunſtbaumwolle welche im Reißverfahren
aus Fäden oder Web und Wirkſtoffen gewonnen
wird fällt nicht unter die Beſtimmungen dieſer
Bekanntmachung

Unberührt durch die Anordnungen dieſer
Bekanntmachung bleiben diejenigen Mengen von
Baumwolle und Baumwollabgängen welche
nach dem 15 Juni 1915 aus dem Ausland nicht
Zollausland nach Deutſchland eingeführt

worden ſind und die aus ihnen hergeſtellten
Baumwollgeſpinſte Die von der deutſchen
Heeresmacht beſetzten Gebiete gelten nicht als
Ausland im Sinne dieſer Anordnungen
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Veräußerungsverbot

Die Veräußerung von Baumwolle und
Baumwollabgängen welche ſich im Beſitz von

Wer in einem in Belagerungszuſtand erklärten
Orte oder Diſtrikte ein bei Erklärung des Belagerungs
zuſtandes oder während desſelben vom Militärbefehlshaber
im Jntereſſe der öffentlichen Sicherheit erlaſſenes Verbot
übertritt oder zu ſolcher Uebertretung auffordert oder
anreizt ſoll wenn die beſtehenden Geſetze keine höhere

ehe beſtimmen mit Gefängnis bis zu einem
Jahre beſtraft werden

Wer in einem in Kriegszuſtand erklärten Orte
oder Bezirke eine bei der Verhängung des Kriegszuſtandes
oder während desſelben von dem zuſtändigen oberſten
Militärbefehlshaber zur Erhaltung der öffentlichen Sicher
heit erlaſſene Vorſchrift übertritt oder zur Ueber
tretung auffordert oder anreizt wird wenn nicht die
Geſetze eine ſchwerere Strafe androhen mit Gefängnis
bis zu einem Jahre beſtraft

Wer vorſätzlich die Auskunft zu der er auf
Grund dieſer Verordnung verpflichtet iſt nicht in der
geſetzten Friſt erteilt oder wiſſentlich unrichtige
oder un vollſtändige Angaben macht wird mit
Gefängnis bis zu ſechs Monaten oder mit Geld
ſtrafe bis zu zehntauſend Mark beftraft auch
können Vorräte die verſchwiegen ſind im Urteil für
dem Staate verfallen erklärt werden Wer
fahrläſſig die Auskunft zu der er auf Grund
dieſer Verordnung verpflichtet iſt nicht in der geſetzten
Friſt erteilt oder un richtige oder un vollſtändige
Angaben macht wird mit Geldſtrafe bis zu drei
tauſend Mark oder im Unvermögensfalle Mit Ge
fängnis bis zu ſechs Monaten beſtraft

Wer unbefugt einen beſchlagnahmtenGegenſtand beiſeite waſ beſchädigt oder zerſtört ver
wendet verkauft oder kauft oder ein anderes Veräuße
rungs oder Erwerbsgeſchäſt über ihn abſchließt wer
der Verpflichtung die beſchlagnahmten Gegenſtände J
verwahren und pfleglich zu behandeln zuwider handelt
wer den erlaſſenen Ausführungsbeſtimmungen zuwider
handelt wird mit Gefängnis bis zu 25
rſe Vet Geldſtrafe bis zu zehntauſend Mark
yeſtraft

Nichtverarbeitern Händlern uſw befinden iſt
nur zuläſſig

a an Baum wollſpinnereien
b an ſonſtige Selbſtverarbeiter
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Beſchlagnahme von Rohſtoffen
Baumwolle und Baumwollabgänge welche

ſich im Beſitz von Nichtverarbeitern befinden und
deren Veräußerung an Selbſtverarbeiter nicht bis
zum Ablauf des 28 Auguſt 1915 erfolgt iſt ſind
von dieſem Zeitpunkt an beſchlagnahmt

8 5

Verarbeitungsverbot
Das Miſchen Bleichen Färben Verſpinnen

und ſonſtige Vorarbeiten von Baumwolle und
Baumwollabgängen für ſich miteinander und mit
irgendwelchen Zuſatzſpinnſtoffen iſt unbeſchadet
der Vorſchriften des S 6 mit dem Beginn des
14 Auguſt 1915 verboten ſoweit es nicht
erforderlich iſt zur Herſtellung von Halb und
Ganzerzeugniſſen zwecks Erfüllung von unmittel
baren oder mittelbaren Aufträgen der Heeres
oder Marine Verwaltung oder zur Herſtellung
von Erzeugniſſen deren Anfertigung von der
Heeres Verwaltung durch beſondere Anordnung

9 genehmigt iſt Geſtattet bleibt die Her
ſtellung von Baumwollſeilen und Spindelſchnüren
für den Bedarf des eigenen Betriebes

Der Nachweis der Verwendung zur Erfüllung
von Aufträgen der Heeres oder Marine Verwaltung
iſt zu führen Er gilt nur als geführt wenn
der Abnehmer der Halb oder Ganzerzeugniſſe
dem Lieferer einen amtlichen Belegſchein in
doppelter Ausfertigung ordnungsgemäß ausge
füllt und unterſchrieben übergibt Die amtlichen
Belegſcheine ſind erhältlich bei dem Webſtoffmelde
amt der Kriegs Rohſtoff Abteilung des Königl
Preuß Kriegsminiſteriums Berlin SW 48 Ver
längerte Hedemannſtr 11 Eine Ausfertigung
der erhaltenen Belegſcheine hat der Lieferer an
das vorbezeichnete Webſtoffmeldeamt einzuſenden
die zweite als Beleg aufzubewahren

S 6

Uebergangsvorſchriften
Jn der Zeit vom 14 Auguſt bis 4 September

1915 einſchließlich dürfen die Baumwoll
ſpinnereien ihre Erzeugung ohne Rückſicht auf
die Verwendung des Geſpinſtes fortſetzen Jhre
Erzeugung darf jedoch in dieſer Zeit nicht mehr
als ein Drittel der Erzeugung ihres gewöhnlichen
Betriebsumfangs betragen Dieſe Einſchränkung
betrifft auch die Erzeugung die für Aufträge der
Heeres oder Marineverwaltung beſtimmt iſt
ſoweit nicht ein Betrieb infolge der Einſchränkung
außerſtande wäre die übernommenen unmittel
baren oder mittelbaren Aufträge der Heeres oder
Marineverwaltung rechtzeitig fertig zu ſtellen

Für die Feſtſtellung des gewöhnlichen Betriebs
umfanges iſt maßgebend die Zahl der Spinn
ſpindeln des Betriebes multipliziert mit der Zahl
der Stunden welche dieſe Spindeln im Monat
Juni 1914 im Betrieb waren

Die Baumwollſpinnereien haben einen Nach
weis über ihren gewöhnlichen Betriebsumfang
und die ihnen demnach in der Zeit vom 14
Auguſt bis 4 September 1915 geſtattete Er
zeugung einzureichen

Die hierzu erforderlichen Meldeſcheine ſind
unverzüglich mit Poſtkarte nicht Brief bei dem
oben bezeichneten Webſtoffmeldeamt 5 Abſatz 2
zu erfordern Die Meldeſcheine ſind am 22 Auguſt

Beiſpiel Es liefen in einem Belriebe im Juni 1914 5000 Spindeln
an 21Arbeitstagen je I0 Stunden 215105000 1 050000 Spindelſtunden

4 n 8 458 25000 160 000 rezuſc25 Arbeitslage mit h f 1210000epndeiſnden
im Durchſchnitt alſo täglich 48 400 Spindeſſtunden ſomit zu
läſſiger Betrieb in der Zeit vom 15 Auguſt bis 4 September 191 einſchließlich
48 400 18 Zahl der Arbeitstage vom 15 Auguſt bis 4 September

3

290 400 Spindelſtunden insgeſamt

1915 an das Königl Preuß Kriegsminiſterium
KriegsRohſtoff Abteilung Sektion W II Berlin
SW 48 Verlängerte Hedemannſtr 10 einzureichen

Nach dem 4 September gelten die Vorſchrif
ten des S 5 auch für Baumwollſpinnereien

Baumwolle und Baumwollabgänge welche
bereits vor Bekanntmachung dieſer Anordnungen
in anderen Betrieben als Spinnereien in Ar
beit genommen worden ſind dürfen aufgearbeitet
werden

8 T

Beſchlagnahme von Geſpinſten
Die in den Baumwollſpinnereien in der Zeit

vom 14 Auguſt bis 4 September 1915 aus
Baumwolle oder Baumwollabgängen hergeſtell
ten Geſpinſte ſind ſoweit ihre Herſtellung nicht
gemäß 8 5 dieſer Bekanntmachung erlaubt iſt
beſchlagnahmt

Die beſchlagnahmten Geſpinſte dürfen weder
veräußert noch verarbeitet werden Ueber ihre
Menge Art und Nummer ſind beſondere Ver
zeichniſſe zu führen Jhre Packungen Kiſten uſw
ſind mit der Aufſchrift Beſchlagnahmte Ge
ſpinſte zu verſehen

Es iſt eine Anzeige über die Menge Art
und Nummer der in der Zeit vom 14 Auguſt
bis 4 September 1915 fertiggeſtellten Geſpinſte
auf einem beim Webſtoffmeldeamt durch Poſt
karte nicht Brief zu erfordernden Meldeſchein
am 6 September an das Königl Preuß Kriegs
miniſterium Kriegs Rohſtoff Abteilung Sektion
W II Berlin SW 48 Verlängerte Hedemann
ſtraße 10 zu erſtatten

8 8

Freigegebene Mengen
Freigegeben zu beliebiger Verwendung

verbleiben den Baumwolle verarbeitenden Be
trieben welche nicht Baumwollſpinnereien ſind
10 Prozent von den bei Beginn des 14 Auguſt
1915 vorhandenen eigenen Beſtänden an Baum
wolle und Baumwollabgängen jedoch mindeſtens
1000 kg und höchſtens 5000 Kg

9

Ausnahmebewilligung
Für die Genehmigung von Freigaben von

Baumwolle und Baumwollabgängen zu einer
anderen als der im 8 5 vorgeſehenen Verwen
dung für die Bewilligung von Ausnahmen von
der Erzeugungsbeſchränkung des S 6 aus Grün
den eines öffentlichen Jntereſſes ſowie für die
Genehmigung der Veräußerung der beſchlag
nahmten Geſpinſte S 7 iſt das Königl Preuß
Kriegsminiſterium Kriegs Rohſtoff Abteilung
Sektion W II Berlin SW 48 Verlängerte Hede
mannſtr 10 zuſtändig

C

s 10

Austauſch von Baumwollſorten
Zur Herbeiführung eines Austauſches der

verſchiedenen Sorten von Baumwolle unter den
Selbſtverarbeitern wird beim Königl Preuß
Kriegsminiſterium Kriegs Rohſtoff Abteilung
Sektion W II eine Ausgleichſtelle für Baum
wolle errichtet

Der Austauſch erfolgt nach beſonderen von
der Ausgleichsſtelle für Baumwolle zu erlaſſen
den Beſtimmungen auf der Grundlage daß
gleiche Mengen gegeneinander unter Vergütung
des Wertunterſchiedes auf Grund einer von
der Ausgleichſtelle anfzuſtellenden Liſte für Klaſſen
und Stapelunterſchiede ausgetauſcht werden

Magdeburg den 13 Auguſt 1915

Der ſtellvertretende Kommandierende

General des V Armeekorps

Frhr von Lyncker
General der Jnufanterfe

a la sulte des Luftſchiffer Bataillons Nr 2
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A Kriegs Rohſtoff Abteilung
Nr W I 1582/7 15 K R A Bekanntmachung
betreffend Veräußerungs und Verarbeitungsverbot von reiner

Schafwolle und reinſchafwollenen Spinnſtoffen
Nachſtehende Bekanntmachung wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht

mit dem Bemerken daß jede Ubertretung ſowie jedes Anreizen zur Übertretung der
erlaſſenen Bekanntmachung ſoweit nicht nach den allgemeinen Strafgeſetzen höhere
Strafen verwirkt ſind nach S 9 Buchſtabe des Geſetzes über den Belagerungs
uftand vom 4 Juni 1851 oder Artikel 4 Ziffer des Bayeriſchen Geſetzes überen Kriegszuſtand vom 5 November 1912 oder nach 8 der Bekanntmachung über

Vorratserhebungen vom 2 Februar 1915 beſtraft wird Auch kann derMilitärbefehls
haber die Schließung des Betriebes anordnen

S 1

Jnkrafttreten
Die Anordnungen dieſer Bekanntmachung treten mit Beginn des 14 Auguſt

1915 in Kraft
S 2

Veräußerungsverbot
Die Veräußerung ungefärbter und gefärbter reiner Schafwolle d h

1 ungewaſchener Wolle einſchließlich Rücken Jm nachſtehenden kurzwäſche reine Schafwolle
2 gewaſchener und karboniſierter Wolle genannt

und ungefärbter und gefärbter reinſchafwollener Spinnſtoffe d h

3 Kammzug Jm nachſtehenden kurz
reinſchafwollene Spinn

ſtoffe genannt

4 Kämmlinge
5 Wollabgänge Kammgarn und Streich

garnfäden Wickel Zugabriſſe
zu anderen als zu Heeres oder Marinezwecken iſt von Beginn des 14 Auguſt
1915 ab verboten

Als Veräußerung zu Heeres oder Marinezwecken gilt nur
1 Die Veräußerung an Perſonen welche dieſe reine Schafwolle und rein

ſchafwollenen Spinnſtoffe nachweislich zur Herſtellung von Halb und
Ganzerzeugniſſen zwecks Erfüllung von unmittelbaren oder mittelbaren
Aufträgen von Militär oder Marinebehörden brauchen

2 die Veräußerung an die Kriegswollbedarfs Aktiengeſellſchaft oder die
Kammwoll Aktiengeſellſchaft Berlin

Es iſt der Nachweis dafür zu erbringen daß die Veräußerung tatſächlich zu
Heeres und Marinezwecken erfolgt iſt der Nachweis gilt nur dann als geführt
wenn der Abnehmer dem VLieferer einen amtlichen Belegſchein in doppelter Aus
fertigung ordnungsgemäß ausgefüllt und unterſchrieben übergibt deſſen Haupt
ausfertigung der Lieferer an das WebſtoffMeldeamt der Kriegs Rohſtoff
Abteilung des Königlich Preußiſchen Kriegsminiſteriums Berlin SW 48 Verlängerte
Hedemannſtraße 11 einzuſenden hat deſſen zweite Ausfertigung der Lieferer als
Ausweis aufbewahrt Die amtlichen Belegſcheine ſind beim WebſtoffMeldeamt
erhältlich

S 3

Verwendungsverbot
Das Waſchen Kämmen Miſchen Färben Verſpinnen ſowie jegliche andere

Art der Verarbeitung und Verwendung von
1 ungefärbter oder gefärbter reiner Schafwolle aller Feinheitsgrade unter

einander

2 ungefärbten oder gefärbten reinſchafwollnen Spinnſtoffen aller Feinheits
grade untereinander

3 ungefärbter oder gefärbter reiner Schafwolle aller Feinheitsgrade mit
l Arhten oder gefärbten reinſchafwollenen Spinnſtoffen aller Feinheits

grade
4 ungefärbter oder gefärbter reiner Schafwolle aller Feinheitsgrade oder

ungefärbter und gefärbter reinwollener Spinnſtoffe aller Feinheitsgrade
mit irgendwelchen reinen oder gemiſchten Zuſatzſpinnſtoffen zum Beiſpiel
Baumwolle Kunſtwolle Seide Kunſtſeide anderen Faſerſtoffen uſw
im nachſtehenden Zuſatzſpinnſtoffe genannt

iſt nach dem Beginn des 14 Auguſt 1915 verboten
Diejenigen Mengen welche vor Jnkrafttreten der Anordnungen dieſer Be

kanntmachung gewolft waren dürfen weiter verarbeitet werden
Nach dem Beginn des 14 Auguſt 1915 iſt das Waſchen Kämmen Miſchen

Färben Verſpinnen ſowie jegliche andere Art der Verarbeitung und Verwendung
vergl oben unter 1 bis 4 nur zur Herſtellung ſolcher Halb und Ganzerzeug

niſſe geſtattet deren Anfertigung vom Königlich Preußiſchen Kriegsminiſtexium oder
Reichs Marine Amt unmittelbar mittelbar oder durch Vermittlung des Kriegs
Weberverbandes Kriegs Tuchverbandes oder des Kriegs Garn und Tuchverbandes
e Berlin ausdrücklich genehmigt iſt

Die Verarbeitung eigener Beſtände zu Heeres oder Marinezwecken muß bis
zum 31 Dezember 1915 erfolgt ſein Verlängerung dieſer Friſt kann auf aus
führlich begründeten Antrag welcher nur im November 1915 geſtellt werden kann
durch die KriegsRohſtoff Abteilung des Kriegsminiſteriums Berlin gewährt werden

Wer in einem in Belagerungszuſtand erklärten Orte oder Diſtrikte ein bei Erklärung
des Belagerungszuſtandes oder während desſelben vom Militärbefehlshaber im Intereſſe der
öffentlichen Sicherheit erlaſſenes Verbot übertritt oder zu ſolcher Uebertretung auf
fordert oder anreizt ſoll wenn die beſtehenden Geſetze keine höheren Freiheitsſtrafen beſtimmen
mit Gefängnis bis zu einem Jahre beſtraft werden

Wer in einem in Kriegszuſtand erklärten Orte oder Bezirke eine bei der Ver
hängung des Kriegszuſtandes oder während desſelben von dem zuſtändigen oberſten Militär
befehlshaber zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit erlaſſene Vorſchrift übertritt
oder zur Uebertretung auffordert oder anreizt wird wenn nicht die Geſetze eine ſchwerere
Strafe androhen mit Gefängnis bis zu einem Jahre beſtraft

Wer vorſätzlich die Auskunft zu der er auf Grund dieſer Verordnung verpflichtet
iſt nicht in der geſetzlichen Friſt erteilt oder wiſſentlich unrichtige oder unvoll
ſtändige Angaben mächt wird mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten
oder mit Geldſtrafe bis zu zehntauend Mark beſtraft auch können Vorräte die verſchwiegen ſind im ürteil für dem Draate verfallen erklärt werden
Wer fahrläſſig die Auskunft zu der er auf Grund dieſer Verordnung verpflichtet iſt nicht
in der geſetzten Friſt erteilt oder wnrichtige oder un vollſtändige Angaben
macht wird mit Geldſtrafe bis zu dreitauſend Mark oder im Unvermögens
le git Gefängnis bis zu ſechs Monaten beſtraft

S 4

Ausnahmen vom Veräußerungs und
Verwendungsverbot

Ausgenommen von den im 8 2 und S 3 getroffenen Anordnungen ſind die
Wollen der deutſchen Schafſchur 1914/15 auf welche die Anordnungen über die
Beſchlagnahme der deutſchen Schafſchur 1914/15 und die in der Verordnung über
Beſtandserhebung unverſponnener Schafwollen Nr W I 6 15 K R A ge
troffenen Beſtimmungen Anwendung finden Das Verkämmen der Wolle der
deutſchen Schaſſchur 1914/15 iſt verboten ſoweit nicht durch ausdrückliche Verfügung
des Kriegsminiſteriums hierzu Erlaubnis erteilt worden iſt

Von denjenigen Mengen eigener Beſtände ungefärbter und gefärbter reiner
Schafwolle und ungefärbter und gefärbter reinſchafwollener Spinnſtoffe welche deren
Verarbeiter bei Bekanntmachung dieſer Verordnung im Beſitze haben dürfen nach
Abzug derjenigen Mengen welche der deutſchen Schafſchur 1914/15 entſtammen und
nach Abzug derjenigen Mengen welche zu Heeres und Marinezwecken gebraucht
werden 20 vom Hundert in jedem einzelnen Falle aber 1 000 Kg jedoch nicht über
7 500 Kg verwendet werden

Die Erlaubnis 20 vom Hundert der eigenen Beſtände verarbeiten zu dürfen
findet keine Anwendung auf Kammgarnſpinner ſiehe S

Dieſe 20 vom Hundert reiner Schafwolle und reinſchafwollener Spinnſtoffe
dürfen beliebig aus den eigenen Beſtänden vom Verarbeiter entnommen und beliebig
verwendet werden Die freigegebenen Mengen ſollen in erſter Linie zur Herſtellung
ſolcher Schußgarne verwendet werden die zum Abweben der auf den Webſtühlen
befindlichen gebäumten oder geſchorenen Ketten gebraucht werden Sollte die frei
gegebene Menge für dieſen Zweck nicht ausreichen ſo kann auf begründeten Antrag
dem Selbſtherſteller weitere Freigabe durch die Kriegs RohſtoffAbteilung des Königlich
Preußiſchen Kriegsminiſteriums Sektion W I bewilligt werden Alle diejenigen
Mengen die zu den bei Jnkrafttreten dieſer Anordnungen im Beſitz der Verarbeiter
befindlichen eigenen Beſtänden hinzutreten dürfen nur für Heeres oder Marinezwecke

verwendet werden s 5

5uſatz von Baumwolle und Baumwollabfällen
Soweit Baumwolle oder Baumwollabfälle als Zuſatzſpinnſtoff verwendet werden

iſt bei allen erlaubten Spinnſtoffmiſchungen ein Zuſatz von mehr als 20 vom Hundert
Baumwolle oder Baumwollabfällen auf die Geſamtſpinnſtoffmenge jeder einzelnen
Miſchpartie berechnet verboten

Diejenigen Mengen welche vor Jnkrafttreten der Anordnungen dieſer Bekannt
machung bereits gemiſcht waren oder ſich in Miſchung befanden dürfen weiter

verarbeitet werden g 6

Kusnahmen für Einfuhr
Die Beſtimmungen dieſer Bekanntmachungen finden keine Anwendung auf die

jenigen Mengen reiner Schafwolle und reinſchafwollener Spinnſtoffe welche nach
Jnkrafttreten der Anordnungen dieſer Bekanntmachung vom Ausland nach Deutſchland
eingeführt werden Die von der deutſchen Heeresmacht beſetzten Gebiete gelten nicht
als Ausland im Sinne dieſer Anordnungen Die eingeführten Mengen müſſen bei
der monatlichen Beſtandsanmeldung unverſponnener Schafwollen auf beſonderem
Meldeſchein mit dem Vermerk Wolleinfuhr gemeldet werden

Die in der Zeit vom 1 Januar bis 15 Auguſt 1915 eingeführten Mengen
reiner Schafwolle und reinſchafwollener Spinnſtoffe ſind bis zum 20 Auguſt 1915
dem WebſtoffMeldeamt der Kriegs Rohſtoff Abteilung des Königlich Preußiſchen
Kriegsminiſteriums Berlin SW 48 Verlängerte Hedemannſtraße 11 zu melden

S T

Beſondere Beſtimmungen für Kammgarnſpinner
Für Kammgarnſpinner wird des weiteren angeordnet

A Die eigenen Beſtände der Kammgarnſpinner ſowohl in Wollen als auch
in ungefärbten oder gefärbten Kammzügen in den Feinheitsgraden A AAA
bis einſchließlich DI müſſen zu der vom Königlich Preußiſchen Kriegs
miniſterium vorgeſchriebenen Kriegsmiſchung mitverſponnen und dürfen
zu anderen Zwecken nicht verwendet werden Dieſe eigenen Beſtände der
Kammgarnſpinner müſſen bis zum 31 Dezember 1915 verſponnen und
zur Weiterverarbeitung zu Heeres oder Marinezwecken abgeliefert ſein

Eine Verlängerung dieſer Friſt kann nur auf ausführlich be
gründeten Antrag welcher nur im November 1915 geſtellt werden kann
durch die KriegsRohſtoff Abteilung des Kriegsminiſteriums Sektion W I
Berlin bewilligt werden

Die in der vorgeſchriebenen Kriegsmiſchung geſponnenen Webkamm
garne für Militärſtoffe ſowohl aus eigenen Beſtänden der Kammgarn
ſpinnereien als aus Zuteilungen der KammwollAktiengeſellſchaft Berlin
hergeſtellt dürfen nur durch Vermittlung des KriegsWeber Verbandes
KriegsTuchverbandes oder Kriegsgarn und Tuchverbandes e Berlin
veräußert werden

B Die eigenen Beſtände der Kammgarnſpinner ſowohl in Wollen als auch
in ungefärbten und gefärbten Kammzügen in den Feinheitsgraden DIt
und geringer dürfen nur zu Strickgarnen verſponnen werden

S 8

Sreigabeanträge und Anfragen
Für die Genehmigung von Freigaben iſt das Königlich Preußiſche Kriegs

miniſterium Kriegs Rohſtoff Abteilung Sektion W 1 ausſchließlich zuſtändig
Alle auf die vorſtehende Bekanntmachung bezüglichen Anfragen und Anträge

ſind mit der Kopfſchrift Spinnverbot an die Kriegs Rohſtoff Abteilung Sektion
W I Berlin SW 48 Verlängerte Hedemannſtraße 11 zu richten

Magdeburg 13 Auguſt 1915
Der ſtellvertretende Kommandierende General

des IV Armeekorps
Srhr von Lynchker General der Jnfanterie

à la suite des Luftſchiffer Bataillons Rr 2
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